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Einführung: Zielsetzung der Arheit und Gang der Darstellung

Eine erfolgreiche Teilnahme am internationalen Handel ist für die

Entwicklungsländer von größter Bedeutung. Der Sicherung des Exportge-

schäfts und seiner stetigen Steigerung dienen dabei unter anderem Zollbegün-

stigungen und -vereinfachungen, die durch Ausnahmen von der Meistbegün-

stigungsklausel erreicht werden können. Die Absicht, hier eine für die Ent-

wicklungsländer wirkungsvolle Regelung zu schaffen, bot den Anlaß, derartige

Ausnahmen in das sehr viele Länder dieser Welt einschließende GATT-WTO-

System aufzunehmen.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, die innerhalb dieses Systems

bestehenden Ausnahmen von der Meistbegünstigungsklausel zugunsten der

Entwicklungsländer darzustellen.

In einem ersten Kapitel wird zunächst die Entstehungsgeschichte des

GA Tf nachgezeichnet. Dabei wird auch auf das Prinzip der Nichtdiskriminie-

rung und der Gegenseitigkeit sowie auf die von sehr vielen Dokumenten be-

einflußte WTO-Struktur eingegangen.

Während die Entwicklungsländer an der Entstehung des GATT 1947-

Abkommens noch nicht sehr aktiv beteiligt waren, konnten sie bei den Arbei-

ten zur Gründung der WTO ihre Vorstellungen deutlicher zum Ausdruck

bringen und deren größere Berücksichtigung erreichen. Nach dem Eingehen i
auf die Rolle, die die Entwicklungsländer bei der Entstehung des GATT- '

Systems spielten, werden die für ihre Ausfuhren bedeutendsten Handelsberei- i

che des GATT 1947-Abkommens und die Regelungen, die im Rahmen der

WTO für die Entwicklungsländer bezüglich des Handels mit Agrarerzeugnis-

sen, Textilien und Grundstoffen bestehen, dargestellt. Desweiteren wird

besonders auf die Bedeutung der in das GATT -WTO-System neu eingeführten

Themen geistiges Eigentum und Dienstleistungen für die Entwicklungsländer

eingegangen.
Der für den internationalen Handel sehr wichtige Grundsatz der Meist-

begünstigung wird im zweiten Kapitel der vorliegenden Arbeit als allgemeines

und als im GATT-WTO-System verankertes Prinzip untersucht.
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Die Ausnahmen von der Meistbegünstigungsklausel zugunsten der

Entwicklungsländer im GATT-WfO-System werden im dritten Kapitel dieser

Arbeit umfassend erörtert. Hierzu zählen die zahlungsbilanzlichen und die in

Artikel XVIII und im Teil IV des GATT 1947-Abkommens geregelten Aus-

nahmen sowie das Allgemeine Präferenzsystem zugunsten der Entwicklungs-

länder, das nicht im GATT 1947-Abkommen als Norm verankert, aber im

Rahmen dieses Abkommens entwickelt worden ist. In der wfO finden sich

Ausnahmen von der Meistbegünstigungsklausel zugunsten der Entwick-

lungsländer hauptsächlich im TRIPS-Übereinkommen, im GA TS-Übereinkom-

men und im Übereinkommen über die Landwirtschaft, auf die ebenfalls

eingegangen wird.

Die vom GATT-WfO-System verursachten Auswirkungen auf die Ent-

wicklungsländer werden im vierten und letzten Kapitel dargestellt.
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